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Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr in M-V 
Erneuter Warnstreik am 1. März 2024 hilft in den Verhandlungen nicht weiter   
 

Schwerin, den 29. Februar 2024   

  

Am 22. Februar 2024 hat der ver.di Bundesvorstand bundesweit zu konzertierten Streiks im 

kommunalen Nahverkehr in dieser Woche aufgerufen. Hauptstreiktag ist der 1. März 2024 

zusammen mit dem Klimastreiktag der Organisation Fridays for Future. Davon betroffen sind 

auch die Tarifverhandlungen zum Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-

Vorpommern), der aktuell zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-

Vorpommern und der Gewerkschaft ver.di hinsichtlich manteltarifvertraglicher Regelungen 

verhandelt wird; ausgenommen sind Entgelte und Wochenarbeitszeit.  

Der ver.di Landesbezirk Nord hat am 23. Februar 2024 konkret alle Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer im Geltungsbereich des TV-N Mecklenburg-Vorpommern erneut zum eintägigen 

Warnstreik am Freitag, den 1. März 2024, aufgerufen.   

 

„Das ist jetzt der vierte Warnstreiktag nach der letzten Verhandlungsrunde. Er hilft in der Sache 

aber nicht weiter“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Carola Freier. „ver.di sollte endlich ernsthaft 

Verhandlungen am Verhandlungstisch führen, anstatt auf der Straße Forderungen durchsetzen 

zu wollen. Wir erwarten, dass die Gewerkschaft in der nächsten Runde am 4. März konstruktiv, 

kompromissbereit und einigungsorientiert mit uns verhandelt.“     

 

 
Kurzinformation zu den Verhandlungen 

 

Der Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) wird aktuell von 5 Unternehmen 

unmittelbar und drei Unternehmen mittelbar angewendet. Insgesamt sind von den Verhandlungen ca. 2.400 

Beschäftigte betroffen. Der TV-N Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2003 gültig und wird aktuell zum 7. Mal 

weiterverhandelt.           

 

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter www.kav-mv.de 

 

Der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern ist Tarifpartner und vertritt die 

Arbeitgeberinteressen der Kommunen, Ämter, Landkreise, Sparkassen, kommunaler Unternehmen u.a. 

Geschäftsstelle: 

KAV MV, Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin 

Telefon: 0385-3031 400, E-Mail: info@kav-mv.de  


